
                                          

 
 

„WISSEN MACHT STARK 2.0“ 

Filme, Vorträge und Vernetzung 

 

Handout 
‚Info und Austausch Ukraine II‘ 06.04.2022, 18:30 Uhr, Zoom 

 

 
 

Anzahl Geflüchtete aus der Ukraine im Odenwaldkreis 
 
Bei den Einwohnermeldeämtern der Städte und Gemeinden des Odenwaldkreises sind 
mittlerweile 616 Flüchtlinge aus der Ukraine gemeldet (Stand 29.03.). 
 
158 Bedarfsgemeinschaften haben Asylbewerberleistungs-Anträge gestellt. In diesen 
Bedarfsgemeinschafen leben insgesamt 345 Personen – 199 Erwachsene, 102 Kinder 
und Jugendlichen zwischen sechs und 17 Jahren sowie 44 Kinder bis fünf Jahre. 
Quelle: (Webseite des Odenwaldkreises) 

 
 
 
Fazit: 
 
➔ Im Vergleich zu 2015 / 2016 kommen relativ viele Geflüchtete in den Odenwaldkreis 

 
➔ Es sind sehr viele Mütter und Kinder unter den Geflüchteten 

 
 

  

https://www.odenwaldkreis.de/index.php?id=645&tx_news_pi1%5Bnews%5D=3509&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=f3bec00c76f9d9de7ffd4bfa45902f17


Was müssen Ukrainer bei der Ankunft im Odenwaldkreis machen? 
 
 
=> Drei wichtige Schritte: 
 

1. Anmelden bei der Gemeinde im jeweiligen Rathaus 
(Handgeld abholen, wenn benötigt) 
 

2. Aufenthaltsgenehmigung beantragen (wenn gewünscht) 
https://ukrainehilfe.odenwaldkreis.de/ -> Einreise 
 

3. Sozialleistungen beantragen (wenn benötigt) 
https://ukrainehilfe.odenwaldkreis.de/ -> Lebensunterhalt / Gesundheit 

 
 
Anmeldebogen Asylstelle muss ab dem 06.04.2022 nicht mehr ausgefüllt werden. 
 
Handgeld kann bei der Gemeinde abgeholt werden!!!!  
100 € pro Erwachsener 50 € pro Kind 
 
  

https://ukrainehilfe.odenwaldkreis.de/
https://ukrainehilfe.odenwaldkreis.de/


 
Wünsche und häufige Fragen von Geflüchteten aus der Ukraine 
 

1. Kleidung / Schuhe / Handgeld  
 

2. Krankenscheine / Arztbesuche / Medikamente  
 

3. Unterhalt 
 

4. Wohnung 
 

5. Schulplatz für die Kinder 
 

6. Kita Platz für die Kinder 
 

7. Aufenthaltsgenehmigung  
 

8. Arbeitsplatz 
 

9. Deutschkurs  
 

10. Auto / Führerschein / Versicherung 
 
 
 
  



1 Kleidung / Schuhe / Handgeld (zurück) 
 
 
Handgeld 
 
Für jeden Erwachsenen gibt es 100 €. 
Für jedes Kind gibt es 50 € 
Das Handgeld gibt es bei den jeweiligen Gemeinden (Rathäusern) für jede/n 
Geflüchtete/n. Bitte Pass und Meldebestätigung mitbringen. 
 
 
 
Kleidung / Schuhe (kostenlos bzw. geringe Kosten) 
 
AWO Kleiderkammer 
Gute Second Hand Kleidung 
Am Rathausgäßchen 7 
64720 Michelstadt 
Telefon: 06061 4424 (während der Öffnungszeiten) 
Öffnungszeiten: Montag und Freitag 13:00 bis 18:00 Uhr 
https://www.awo-odenwald.de/files/theme/newsletter/Kleiderkammer_PlakatDinA4.pdf  
 
DRK Modetruhe 
Gute Second Hand Kleidung 
Bahnstrasse 6 
64711 Erbach 
Telefon: 06062 955986 
https://drk-odenwaldkreis.de/bereich/modetruhe/  
Öffnungszeiten 
Montag: 09:00–12:00 Uhr und 14:30–18:00 Uhr 
Dienstag: 09:00–12:00 Uhr und 14:30–18:00 Uhr 
Mittwoch: 09:00–12:00 Uhr; nachmittags geschlossen 
Donnerstag: 09:00–12:00 Uhr; nachmittags geschlossen 
Freitag: 09:00–12:00 Uhr und 14:30–18:00 Uhr 
Samstag: 10:00–13:00 Uhr 
 
Lieblingsstücke Reichelsheim vom DRK 
Bismarckstraße 25 
Tel. 06164 51601721 
64385 Reichelsheim 
E-Mail:lieblingsstuecke@drk-odenwaldkreis.de 
https://drk-odenwaldkreis.de/second-hand-mode-jetzt-auch-in-reichelsheim/  
Reguläre Öffnungszeiten: 
Montag bis Freitag: 09:00–12:30 Uhr und 14:30–18:00 Uhr 
Samstag: 09:00–12:30 Uhr 
 
Ukraine Hilft Odenwald Erbach 
Kostenlose Kleidung in den Erbacher Bierhallen 
Mittwoch 06.04.2022 17:00 -19:00 Uhr 
Donnerstag 07.04.2022 17:00 -19:00 Uhr 
Freitag 08.04.2022 17:00 -19:00 Uhr  

https://www.awo-odenwald.de/files/theme/newsletter/Kleiderkammer_PlakatDinA4.pdf
https://drk-odenwaldkreis.de/bereich/modetruhe/
mailto:lieblingsstuecke@drk-odenwaldkreis.de
https://drk-odenwaldkreis.de/second-hand-mode-jetzt-auch-in-reichelsheim/


2 Krankenscheine / Arztbesuche / Medikamente  (zurück) 

 

https://ukrainehilfe.odenwaldkreis.de/ -> Lebensunterhalt / Gesundheit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ärztliche Versorgung 
 

Die Gesundheitsversorgung (Krankenscheine) erfolgt im Rahmen des 
Asylbewerberleistungsgesetzes durch das Sozialamt.  
Ansprechpartnerinnen sind Frau Leske und Frau Giebenhain 
 

Frau Leske 06062 70 1578 a.leske@odenwaldkreis.de Leistungssachbearbeitung 
Anträge nach dem 
AsylbLG, Buchstabe A-J 

auch Ausstellung von  
Krankenscheinen 

Frau Giebenhain 06062 70 1564 me.giebenhain@odenwaldkreis.de Leistungssachbearbeitung 
Anträge nach dem 
AsylbLG, Buchstabe K-Z 

auch Ausstellung von  
Krankenscheinen 

 
 

Krankenkassen Karte: 
 
Nach 18 Monaten Aufenthalt in Deutschland ist eine Gesundheitsversorgung 
mit der Gesundheitskarte möglich (über § 264 Abs. 2 SGB V) 
 
  

https://ukrainehilfe.odenwaldkreis.de/
mailto:a.leske@odenwaldkreis.de
mailto:me.giebenhain@odenwaldkreis.de


3 Wohnungen   (zurück) 
 
https://ukrainehilfe.odenwaldkreis.de/ -> Lebensunterhalt / Gesundheit 
 
Info auf der Homepage des Odenwaldkreises: (Stand 01.04.2022) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Hilfe bei der Wohnungssuche 
 
1. Vermittlung von Wohnungen durch die Gemeinde / Kreis: 

- Über die Gemeinde bei der man gemeldet ist 
- Über das Landratsamt Herr Sert und Frau Langenfeld 
- Über E-Mail Adresse des Kreises: asylstelle@odenwaldkreis.de  

 
- => Kreis /Gemeinde mietet Wohnung an und stellt sie zur 

Verfügung 
 
 
2. Eigenständige Suche und Anmietung 

- Über eigene Initiative oder Vermittlung 
- Kosten können bis zur erlaubten Höhe übernommen werden. 

(Angemessene Unterkunft) 
 

- => Mietvertrag zwischen Vermieter und Mieter, dann Einreichung 
der Kosten 

 
ACHTUNG: Unter Umständen besteht der Kreis auf die Vermittlung durch 
den Kreis / Gemeinde und akzeptiert keine selbst angemieteten Wohnungen! 
 
  

https://ukrainehilfe.odenwaldkreis.de/
mailto:asylstelle@odenwaldkreis.de


Angemessene Unterkunft 
 
Übersicht vom Odenwaldkreis 
https://www.odenwaldkreis.de/fileadmin/odenwaldkreis/pdf/KJC/2022-01-24_Flyer_Unterhaltskosten.pdf 
 

 
- Am besten bei Frau Leske 

oder Frau Giebenhain die  
Angemessenheit vorher erfragen. 
asylstelle@odenwaldkreis.de  
 

- Angaben: 
-Größe und Anschrift der Wohnung  
-Möglicher Einzugstermin  
-Name/Anschrift des Vermieters  
-Name des Mieters  
-Kosten der Wohnung,  
(aufgeteilt in Grundmiete,  
Nebenkosten, Heizkosten und  
Höhe der evtl. zu zahlenden Kaution) 
 
 
 

Achtung! 
 
Heizkosten werden übernommen 
 
Stromkosten zahlt der Mieter selbst! 
 
Definition ‚Kalte Nebenkosten‘: 
Alle Nebenkosten, die nicht Strom 
und Heizung sind. (Müll, Wasser, Abwasser, 
Versicherung, Schornsteinfeger etc.) 
 
Heizung mit Strom: 
Wenn eine Wohnung mit Strom geheizt werden 
muss, sollte bei der Asylstelle nachgefragt werden. 
Meist wird dann eine gute Lösung gefunden. 
  

https://www.odenwaldkreis.de/fileadmin/odenwaldkreis/pdf/KJC/2022-01-24_Flyer_Unterhaltskosten.pdf
mailto:asylstelle@odenwaldkreis.de


4 Unterhalt  (zurück) 
 
https://ukrainehilfe.odenwaldkreis.de/ -> Lebensunterhalt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle Geflüchteten erhalten Unterhalt nach dem AsylbLG. 
Egal ob eine Aufenthaltsgenehmigung beantragt wurde oder nicht! 
 

 
https://berlin-hilft.com/2021/12/06/hoehe-der-leistungen-2022-nach-sgb-asylblg-sowie-kindergeld/#Neue_AsylbLG-
Leistungssaetze_2022  

 
 

  
https://www.fokus-sozialrecht.de/text/Solex_--_77/leistungen/   

https://ukrainehilfe.odenwaldkreis.de/
https://berlin-hilft.com/2021/12/06/hoehe-der-leistungen-2022-nach-sgb-asylblg-sowie-kindergeld/#Neue_AsylbLG-Leistungssaetze_2022
https://berlin-hilft.com/2021/12/06/hoehe-der-leistungen-2022-nach-sgb-asylblg-sowie-kindergeld/#Neue_AsylbLG-Leistungssaetze_2022
https://www.fokus-sozialrecht.de/text/Solex_--_77/leistungen/


5 Schulplatz für die Kinder   (zurück) 
 
https://ukrainehilfe.odenwaldkreis.de/ -> Kinder (Kindergarten und Schule) 
 
Es gilt die Schulpflicht für Kinder, daher müssen alle schulpflichtigen Kinder in 
die Schule gehen. Schulplicht beginnt mit 6 bzw. 7 Jahren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ansprechpartner des Odenwalkreises für die Themen Schule und Bildung: 
Für Anliegen im Bereich Schulgebäude / Schulverwaltung im Bereich der 
Flüchtlingshilfe unterstützt Sie: 
 
Sebastian Weyrauch 
Tel.: 06062 70 292 
E-Mail: s.weyrauch@odenwaldkreis.de 
 
Für Anliegen im Bereich Bildung unterstützt Sie: 
 
Tanja Krämer 
Tel.: 06062 70 1647 
E-Mail: t.kraemer@odenwaldkreis.de 
 
Anmeldung zur Schule 
1. Möglichkeit: Direkte Anmeldung bei der Schule 
Zurzeit kann ein Kind direkt bei der Schule angemeldet werden.  
Hierfür geht man wie folgt vor: 
Anmeldung zur Schule 
Für die Schulanmeldung eines Kindes wird der Pass des Kindes und die 
Meldebestätigung benötigt. Die Anmeldung erfolgt so:  
1. Mit dem Kind, dem Pass und der Meldebestätigung zur Schule gehen. 
2. Das Schulsekretariat scannt den Pass ein und schickt den Scan zum Schulamt. 
3. Das Schulamt nimmt dann eine förmliche Anmeldung vor. 
 
2. Möglichkeit Anmeldung über das Schulamt: 
Zuständig für die Schulanmeldung ist: 
Staatliches Schulamt für den Landkreis Bergstraße und den Odenwaldkreis 
Aufnahme- und Beratungszentrum 
Weiherhausstr. 8c 
64646 Heppenheim 
Tel.: 06252 9964-322 
E-Mail: abz.ssa.heppenheim@kultus.hessen.de">abz.ssa.heppenheim@kultus.hessen.de 
 

 
  

https://ukrainehilfe.odenwaldkreis.de/
mailto:s.weyrauch@odenwaldkreis.de
mailto:t.kraemer@odenwaldkreis.de
mailto:abz.ssa.heppenheim@kultus.hessen.de%22%3eabz.ssa.heppenheim@kultus.hessen.de


6 Kita Platz für die Kinder   (zurück) 
 
https://ukrainehilfe.odenwaldkreis.de/ -> Kinder (Kindergarten und Schule) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Anmeldung erfolgt bei der Stadt oder Gemeinde. 
 
Bitte bedenken: Viele Kitas haben lange Wartezeiten. 
 
 
 
 
  

https://ukrainehilfe.odenwaldkreis.de/


7 Aufenthaltsgenehmigung   (zurück) 
 

https://ukrainehilfe.odenwaldkreis.de/ -> Einreise (Anmeldeformulare / Aufenthaltserlaubnis) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WICHTIG: 
Aufenthalt in Deutschland ist MIT und OHNE Aufenthaltserlaubnis möglich 
 
 
 

1. Aufenthalt OHNE Beantragung einer Aufenthaltserlaubnis: 
 

• Personen aus der Ukraine, die im Besitz eines biometrischen Passes sind, können 
sich visumsfrei bis zu 90 Tage in der EU aufhalten (aktuell bis 23.05.2022) 
 

• Mit Verordnung vom 07.03.2022 hat das BMI geregelt, dass alle Personen aus der 
Ukraine für 3 Monate von der Erfordernis eines Aufenthaltstitels befreit sind  
 

• Regelung gilt rückwirkend ab den 24.02.2022  
 

• Gilt für Personen ohne biometrischen Pass; Personen, die eigentlich in der Ukraine 
leben aber am 24.02. schon in Deutschland waren; und auch für 
Drittstaatsangehörige, die in der Ukraine gelebt haben 

 
 

2. Aufenthalt MIT Beantragung einer Aufenthaltserlaubnis: 
 

• Die Betroffenen erhalten eine Aufenthaltserlaubnis nach § 24 AufenthG für ein Jahr  
 

• Danach automatische Verlängerung um 6 Monate bis 1 Jahr, danach erneuter 
Ratsbeschluss zur Verlängerung notwendig  
 

• Sämtliche Visumsverfahren für ukrainische Staatsangehörige sind ausgesetzt, d.h. 
Aufenthaltserlaubnisse aus anderen Gründen (z.B. Fachkräfte, Familiennachzug 
o.ä.) können aus dem Inland heraus beantragt werden. 

Quelle: https://fr-hessen.de/publikationen/  

 
  

https://ukrainehilfe.odenwaldkreis.de/
https://fr-hessen.de/publikationen/


Was ist der § 24 AufenthG eigentlich?  (zurück) 

 

• Der § 24 AufenthG bietet einen vorübergehenden Schutz in 
Deutschland (zunächst für ein Jahr, kann dann verlängert werden). 
 

• Der § 24 AufenthG soll unkompliziert „vorübergehenden Schutz“ bieten 
 

• Durch den Antrag auf §24 AufenthG bekommt man eine 
Aufenthaltserlaubnis 
 

• Der § 24 AufenthG bietet kein Asyl (Asyl ist rechtlich etwas anderes) 
 

 
 
 
Was ermöglicht eine Aufenthaltserlaubnis nach § 24 AufenthG? 
 

• Recht auf Erwerbstätigkeit (Arbeitserlaubnis) 

• Anspruch auf Sozialleistungen und Gesundheitsversorgung 
(haben UkrainerInnen aber auch ohne § 24 AufenthG!!!) 

• Zugang zum Schulsystem 

• Recht auf Familiennachzug 

• Zugang zu Integrationskursen 

• Wohnsitzauflage:  
-Wer privat unterkommt, erhält keine Wohnsitzauflage 
-Wer eine zugewiesene Unterkunft erhält, bekommt eine 
Wohnsitzauflage 

Quelle: https://www.proasyl.de/hintergrund/aktuelle-informationen-fuer-gefluechtete-aus-der-ukraine/  
 
 
 

 

Aufenthalt mit Aufenthaltserlaubnis: Aufenthaltserlaubnis stellen 
 
https://ukrainehilfe.odenwaldkreis.de/ -> Einreise (Anmeldeformulare / Aufenthaltserlaubnis) 

 
Wenn Sie einen Antrag auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis stellen 
wollen, finden Sie hier die Antragsformulare. Es muss für jede Person ein 
Antrag ausgefüllt werden.  
Links zu den Formularen https://ukrainehilfe.odenwaldkreis.de/:  
Antrag für Erwachsene (zum Download bitte anklicken) 
Antrag für Kinder (zum Download bitte anklicken)  
Bitte schicken Sie die ausgefüllten Formulare mit einer Passkopie (wenn 
vorhanden) an folgende Adresse:  
 
Ausländerbehörde des Odenwaldkreises 
Michelstädter Str. 12 
64711 Erbach 

 

https://www.proasyl.de/hintergrund/aktuelle-informationen-fuer-gefluechtete-aus-der-ukraine/
https://ukrainehilfe.odenwaldkreis.de/
https://ukrainehilfe.odenwaldkreis.de/
https://ukrainehilfe.odenwaldkreis.de/wp-content/uploads/2022/03/Aufenthaltstitels-Erwachsen.pdf
https://ukrainehilfe.odenwaldkreis.de/wp-content/uploads/2022/03/Aufenthaltstitels_Kind.pdf


8 Arbeitsplatz   (zurück) 
 
https://ukrainehilfe.odenwaldkreis.de/ -> Arbeiten / Sprachkurs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mit Aufenthaltsgenehmigung nach § 24 AufenthG darf man arbeiten. 

 
Erst muss der Aufenthaltsgenehmigung erteilt werden. 
 

 Bitte Ruhe bewahren und Geduld haben! 
 
 
 

• Sobald eine Aufenthaltserlaubnis nach § 24 AufenthG vorliegt, dürfen 
Geflüchtete in Deutschland arbeiten. 

 

• Es dauert aber zurzeit relativ lange, bis die Aufenthaltsgenehmigung 
vorliegt. 

 

• Für die Zwischenzeit kann eine sogenannte Fiktionsbescheinigung 
beantragt werden, damit man arbeiten kann. 

 

• Bitte hierzu Kontakt mit der Ausländerbehörde aufnehmen. 
https://www.odenwaldkreis.de/index.php?id=1175  

 
 
  

https://ukrainehilfe.odenwaldkreis.de/
https://www.odenwaldkreis.de/index.php?id=1175


9 Deutschkurse   (zurück) 
 
https://ukrainehilfe.odenwaldkreis.de/ -> Arbeiten / Sprachkurs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voraussetzung für einen Integrationskurs ist eine gültige 
Aufenthaltsgenehmigung nach § 24 AufenthG. 
 
Zurzeit (Stand 0604.2022) finden noch keine Deutschkurse im Odenwaldkreis 
für Geflüchtete aus der Ukraine statt. 
 
F+U Ab Juni ist ein Integrationskurs geplant. 
Man kann sich dort schon mal anmelden  
(Pass + Aufenthaltsgenehmigung nach § 24 AufenthG.) 
 
JWO bietet Kurse an. 
Man kann sich dort schon mal anmelden  
(Pass + Aufenthaltsgenehmigung nach § 24 AufenthG.) 
 
  

https://ukrainehilfe.odenwaldkreis.de/


Erste Schritte auf Deutsch mit kostenlosen Lernheften: 
https://www.buchstaben.com/wissen/deutsch-lernen-als-ukrainischer-fluechtling-kostenloses-pdf-lernheft  

 
1. Deutsch lernen als ukrainischer Flüchtling – Kostenloses PDF Lernheft 

• 21 Seiten 

• Mit Lautschrift 

• Buchstaben werden erklärt 

• Von Muttersprachlern entwickelt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Willkommen Heft der Flüchtlingshilfe München 
http://fluechtlingshilfe-muenchen.de/wp-content/uploads/2021/10/Fluechtlingshilfe_Deutschheft_Ukrainisch.pdf  

• 32 Seiten 

• Buchstaben werden erklärt 

• Bewährtes Heft für die ersten Wörter und Sätze 

• Auf youtube werden die deutschen Sätze vorgelesen 
Link auf der FAQ Seite: Willkommenheft / Vorlesen FAQ Seite 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.buchstaben.com/wissen/deutsch-lernen-als-ukrainischer-fluechtling-kostenloses-pdf-lernheft
http://fluechtlingshilfe-muenchen.de/wp-content/uploads/2021/10/Fluechtlingshilfe_Deutschheft_Ukrainisch.pdf
http://faq-asyl.odenwaldkreis.de/index.php?action=artikel&cat=7&id=567&artlang=de


10 Auto / Führerschein / Versicherung  (zurück) 
 
Die Infos für Geflüchtete, die aus der Ukraine ankommen, finden Sie auch auf 
der FAQ Seite: Infos Geflüchtete Ukraine Auto 
Auf der Homepage des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr finden 
sich Informationen über die Anreise mit dem Auto. Insbesondere über die 
Gültigkeit von Führerscheinen und Haftpflichtversicherungen aus der Ukraine. 
Sie finden diese Informationen unter dem folgenden Link unter dem Stichwort 
'Straßenverkehr': 
https://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Artikel/K/ukraine.html 
 

Auszug (Stand 24.03.2022): 

Geltung ukrainischer Führerscheine in Deutschland 

Alle Bürgerinnen und Bürger aus der Ukraine, die einen nationalen (ukrainischen) oder 
einen Internationalen Führerschein besitzen, dürfen in der Bundesrepublik Deutschland 
Kraftfahrzeuge der Klassen führen, für die ihr Führerschein ausgestellt ist, soweit sie sich 
vorrübergehend im Bundesgebiet aufhalten. Die Mitführung einer Übersetzung des 
ukrainischen Führerscheins ist nicht erforderlich. Erst wenn die Betroffenen hier ihren 
Wohnsitz in Deutschland begründen, besteht die Fahrerlaubnis noch weitere 6 Monate. 
Danach ist dann ein in der Bundesrepublik Deutschland ausgestellter Führerschein 
erforderlich. 

Nachweis der Kfz-Haftpflichtversicherung für ukrainische Pkw 

In Anbetracht der Notlage der Flüchtenden aus der Ukraine haben sich die deutschen Kfz-
Haftpflichtversicherer entschlossen, bis zum 31. Mai 2022 Schäden, die durch einen ggf. 
unversicherten ukrainischen Pkw in Deutschland verursacht werden, zu übernehmen. 
Nach einem Unfall ist damit das Verkehrsopfer im Rahmen der geltenden 
Mindestdeckungssummen finanziell geschützt und der Fahrer eines unversicherten 
ukrainischen Pkw muss insoweit nicht befürchten, in Regress genommen zu werden. Die 
Regulierung übernimmt das Deutsche Büro Grüne Karte. 

Das Bundesministerium für Digitales und Verkehr hat die Länder informiert und sie 
gebeten, die genannte Deckungszusage im Vollzug gegenüber ukrainischen Pkw in 
Deutschland schnellstmöglich zu berücksichtigen, damit solche Fahrzeuge zunächst auch 
ohne den Nachweis einer gültigen Kfz-Haftpflichtversicherung (die Internationale 
Versicherungskarte für Kraftverkehr, sog. Grüne Karte) oder auch ohne eine eigens 
abgeschlossene Grenzversicherung in Deutschland fahren können. 

Kein Fahrerqualifizierungsnachweis (FQN) bzw. keine Schlüsselzahl 95 bei 
nichtgewerblichen humanitären Hilfstransporten erforderlich 

Der Anwendungsbereich des Berufskraftfahrerqualifikationsgesetzes ist für 
nichtgewerbliche Transporte für humanitäre Hilfe nicht eröffnet, d.h. sie können ohne FQN 
bzw. ohne die Schlüsselzahl 95 durchgeführt werden. 

 
 
 

http://faq-asyl.odenwaldkreis.de/index.php?action=artikel&cat=52&id=817&artlang=de
https://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Artikel/K/ukraine.html
http://www.gruene-karte.de/de/

